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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober. Freunde und Freundinnen vom 16. 9. 1993. 
ZI. 5327/J-NR/1993 "Geschäfte der Chf/mie Linz mit italienischer 

Skandalfirma mit Milliaraenverlust" 

521ft lAB 

1993 -11- 1 5 

zu 53tNJ 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG und § 90 erster Satz des Geschäftsordnungsgesetzes 

1975 ist der Nationalrat befugt. die Geschäftsführung der Bundesregierung zu 

Dberprüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vol/ziehung zu befragen und 

al/e einschlägigen Auskünfte zu verlangen. § 90 zweiter Satz des Geschäfts

ordnungsgesetzes 1975 präzisiert die "Gegenstände der Volfziehung" - also die 

Gegenstände des Fragerechtes - unter Verwendung des Wortlautes des § 2 Abs. 3 

des Bundesministeriengesetzes 1973. Demgemäß sind darunter zu verstehen: 

"Regierungsakte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Verwaltung 

des Bundes als Träger von Privatrechten. " 

Für den Umfang der Pflicht zur Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage ist 

daher vor allem von Bedeutung, ob die Frage einen "Gegenstand der Val/ziehung" 

betrifft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B-VG niedergelegte Fragerecht und die ihm korrespondierende 

Informationspflicht sollen die VOlksvertretung in die Lage versetzen, sich ein Urteil 

darüber zu bilden. ob die Regierungsgeschäffe den von der VOlksvertretung be

schlossenen Gesetzen gemäß, desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch den 

politischen Intentionen der VOlksvertretung entsprechend geführt werden. Sie finden 

daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglicl7keiten, über die die Bundesregierung und 

ihre einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich verfügen. 
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Eine parlamentansehe Anfrage im Zusammenhang mit einem im Eigentum des 

Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit vom Interpellationsrecht gemCiß Art. 

52 Abs. 1 B- VG ("Vol/ziehung des Bundes'') etfaßt, als in den Organen dieser Unter

nehmen Vervvaltungsorgane tätig werden. Konsequenterweise unterliegen daher auch 

nur die Handlungen von Vervvaltungsorganen in den Organen von Unternehmen der 

parlamentarischen Interpellation. 

Nicht vom fnterpef/ationsrecht umfaßt sind jedoch Handlungen. die von gesclläfts·· 

fOhrend917 Unternehmungsorganen selbst gesetzt werden. 

Ihre Fragen 2 bis 14 heziehen sich aber ausschließlich auf Handlungen von Unten,eh

mensorganen und vvären daher auch von diesen zu beantworten. 

Ich habe aber Ihre Anfrage im lIVege der OIAG an die OMV weitergeleitet. 

Die entsprechende Stellungnahme datf ich Ihnen in der Beilage zur Kenntnis bringen. 

Zu Ihrer Frage 1 

"Ist der MinIster über das oben angeführte Geschäft informiert? Wenn ja. seit wann? 
Durch wen erfolgte die Information? Wie beurteilt der Minister die Transaktion? 
Welche Konsequenzen hat der Minister veranlaßt bzw. wird er veranlassen?" 

darf ich Ihnen mlttAtlen, daß die Verantwortung für operative Angelegenheiten 

ausschließlich bei den zuständigen Untemehmensorganen liegt. Im Sinne der 

Stelfununahme der Ör"1V zur vorliegenden Anfrage ist tor mich kein darOber 

hinausgeh~?r;der I-iandlungsbedatf hinsichtlich allfäf/iger strafrechtlicher Tatbestände 

ersichtlich. 

Der \/oliständigkeit wegen unr! zur Korrektur \Ion kolportierten Falschmeldungen 

möchte ich nocl, folgsnde Chronologie festhaften: 

Der Erwerb der Chemie Linz wurde im Aufsichtsrat der ÖMV AG am 28.5.1990 

genehmigt. In der selben Aufsichtsratssitzung wurde ich zum Vorstandsmitglied fOr 
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den Bereich Finanzen & Controlling bestellt. Eine Einflußnahme als Vorstandsmitglied 

auf die ,l<.aufentsC:l7eidung. die den bereits ausverhande/ten Erwerb von CastellanzFt 

von der Enimont inkludierte, war dAher faktisch nicht möglich. 

Das Projekt Castellanza wurde vom Aufsichtsrat der ÖMV AG am 6.7.1990 

genehmigt. 

Nach Ausscheiden von Dl<fm. Peter Apfa/ter als zuständiges Vorstandsmitglied für 

den Geschäftsbereich Chemie habe ich am 19.4.1991 auch diesen Geschäftsbereich 

Obernommen. 

Auf meinen Antrag hin hat der Vorstand mit BeschluG vom 31.3.1992 die ÖMV

Gruppenrevision beauftragt die Akquisition Casteflanza zu prüfen. 

Das Restrukturierungspaket Castellanza wurde mit Beginn 1993 in Angriff genommen. 

die Umsetzung wird ca. 2 Jahre dauern. 

w".r;, am 1/1/. November 1993 

Der Bundesminister 

{ ; I 
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Stell ungnahme der ÖMV zur parl amentari sehen Anfrage 

5327/J 

Zu Frage 2: 
"Existiert ein interner Prüfbericht seitens der Chemie Linz bzw. der ÖMV? 
Wenn ja. von welchem Datum und mit welchem konkreten Inhalt? Wie beurteilte 
der Aufsichtsrat die entspr~chende Transaktion?" 

Seitens der ÖMV Gruppenrevision wurde die Akquisition CL 
Castellanza geprüft. Der Prüfbericht wurde am 2.11.1992 
erstellt. Zusammenfassend kommt dieser Bericht zum Schluß. daß 
Castellanza zu einem. aus damaliger Sicht noch rechtfertigbaren 
P re i s e r'v'JO rb e n \AI u r d e. j e d 0 c h bei Aus fa 1 1 nur ein e s pos i t i v e n ' 
F i1 k tor s b z \-'J • be 'j iIl Ein t t i t t nur' ein e s nie h t be r ü c k s i C 11 t i g t e n 
!< i s i k 0 s be re i t s die Wir t s c haft 1 ich k ei t der A k q u i s i t ion 
gefMlrdet -j st. 

Oie Aufsichtsorgane der Chemie Linz bzw. der Chemie Holding 
stimmten der Akquisition zu. In, dem diesbezüglicl1en Antrag 
wurde bereits darauf hingewiesen. daß Castellanza als "stand 
alone" - Akquisition nicht wirtschaftlich ist und der Erwerb 
nur im Zusammenhang mit dem Linzer Melamingeschäft der Chemie 
Linz befürwortet werden kann. 

Zu Frage 3: 
"~Jer trägt nach Meinuna der ÖMV/der Che'mie L;nz die Schuld am Verlust von 
einer Milliarde?- -

Den wesentlichen Anteil an einem Wertverlust 
Nichter-reichen geplanter Ergebnisse hat die seit 
ver~nderte Marktsituation bei Melamin: 

bzw. am 
Ende 1990 

VerbrauchsrOckgang in USA durch Rezession 
Verbrauchsrückgänge in Osteuropa (v.a. GUS-Lander) 
Obermäßiger Kapazitatsausbau infolge der, guten 
Melaminergebnisse insbesondere in der 2. H~lfte der 
80er Jahre 
daraus fOlgten:, Absatzprobleme durch verstärkten 
Importdruck und Preisverfall bei hollen 
Überkapazitäten 
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Die schlechte Melamin-Marktsituation führte zur Sistierung von 
Ausbaup18nen in Castellanza. Darüberhinaus führte die 
gegen\'/~rtige Hirtschaftslage auch zu Problemen bei einigen 
anderen Produkten von Castellanza. Nicht zuletzt wurden 
zahlreiche Haftungsfalle schlagend, weshalb derzeit gegen den 
Verkaufer Enimont (nunmehr EniChem) prozessiert wird. 

Zu Fraoe 4: 
"Kam es im Zug des Ankaufs zu gezielten Täuschungen seitens der Verkäufer? 
Wenn ja. mit welchem konkreten Inhalt?" 

I 

In der Klageschrift der Chemie Linz für den 
Schiedsgerichtsprozeß gegen EniChem sind einige Punkte 
enthalten. die nach I~einung von Chemie Linz unter die im 
Kaufvertrag ent/laltenen Tatbestände von "wilful misconduct" 
oder "malicious behaviour" fallen. 

Die Vertragsbestimmungen "wilful misconduct" und "malicious 
behaviour" sind etwas weiter definiert als die in der Anfrage 
genannte "gezielte Täuschung". Inwieweit die einzelnen Punkte -
insbesondere die bewußte Weitergabe falscher Daten - unter die 
oben genannten Tatbestände eingereiht werden können. ist vom 
Schiedsgericht zu entscheiden. 

Zu Frage 5: 
"Lag beim gegenständlichen Geschäft leichtsinnigkeit oder Fahrlässigkeit der 
Käufer vor? I~enn j 0. in wel ehem konkreten ZlJsammenhang und mi t wel ehen 
Konsequenzen?·' 

Leichtsinnigkeit oder Fahrlassigkeit der Kaufer lag nach Wissen 
der ÖMV AG nicht vor und wurde auch im oben genannten 
Revisionsbericht nicht festgestellt. 

Zu Fraae 6: 
" Vi u r d e die S t a a t san 1'1 alt s c 11 a f t zur P r Li fun g der A f f ä re ein 9 e 5 c h alt e t? I~ e n n ja. 
wann? Wenn nein. warum nicht?" 

Die Staatsanwaltschaft wurde nicht eingeschaltet. da nach 
Wissen der ÖMV AG kein Straf tatbestand vorliegt. Auch im oben 
genannten Revisionsbericht wurde kein Straf tatbestand 
festgestellt. 

'. 
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Zu Fraae 7: 
"Aus welchem Grund wurde auf eine Klage aaf italienischem Boden verzichtet? 
Wie lange wird voraussichtlich das Schiedsgerichtsverfahren dauern? Welche 
Honorare werden bei diesem Verfahren von den Schiedsrichtern verrechnet? Wer 
sind die Schiedsrichter?" 

Der Kaufvertrag sieht Schweizer R~cht und ein Schiedsgericht in 
der Sc h w e i z vor. Ein e K 1 ag e vor ein e m . i ta 1 i e n i s c h enG e r ich t 
w ü r d e dur c h Ver z ö ger u n gen und den Ins t an zen 1 auf v i e 1 e J a 11 re 
benötigen und würde deshalb von EniChem bevorzugt. Der 
Schiedsgerichtsprozeß in der Schweiz sollte innerhalb eines 
überblickbarenZeitraumes·yon rd. 2 Jahren abwickelba~ sein .. 
Die Schiedsrichter wurden von der Züricher Handelskammer 
benannt, es sind dies die· Herren Dr. Peter. Hafter, (Vorsitz), 
Prof. Dr. Max Keller, Dr. Pierre Karrer. Die SChiedsgebühr wird 
gem3ß der hiefür vorgesehenen Gebührenordnung verrechnet und 
wird im vorliegenden Fall voraussichtlich etwa 1,5 bis 2,5 % 
des Streitwertes betragen. Die Prozeßkosten sind entsprechend 
dem Prozeßausgang von den Streitteilen zutragen. 

Zu Frage 8: 
"Warum wurde beim Schiedsgerichtsverfahren nur ein Schadenausmaß von 200 
Millionen eingeklagt, wo doch nach Aussagen von GD Risak der tatsächliche 
Schaden bei einer Milliarde Schilling liegt?" 

Das Ges amta usma ß de r Sch i edsge ri chts klage be 1 äuft sich. nicht 
auf 290 Mio S. sondern auf 116.3 Mrd. Lire zuzüglich Zinsen 
seit Kauf bzw. Schaderiseintritt. Umgerechnet und um die Zinsen 
erhöht bedeutet dies. daß die gesamte eingeklagte Summe heute 
den Betrag von 1 Mrd S beträchtlich übersteigt. 

Zu Frage 9: 
"Was i~t die konkrete BegrDndung der 200-Millionen-Klage ~Dr das 
SChiedsgerichtsverfahren? Wie argumentiert die Chemie Linz/die ÖMV in der 
Klageschrift?" 

Die Klageschrift umfaßt ohne Beilagen 124 Seiten und geht auf 
zahlreiche Einzelfälle detailliert ein. 

Zusammengefaßt läßt sich festhalten, daß .seitens Chemie Linz 
infolge Nichteinhaltung yon Zusagen betreffend 
Ei nsatzkennzahl en, Behördenvorschrei bungen, Anl,agenzustand· 
u~a.m. und aufgrund falscher Vorschaudaten Kaufpreisminderung 
und Schadenersatz gefordert wird. 
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Zu Frage 10: 
"Ist die ÖMV/di~ Chemie Linz/der Minister Ober allfillige Ermittlungen der 
italienischen Justiz im Rahmen des Enimont-Verfahrens und im Zusammenhang 
mi t dem Erwerb des Mel ami nwerkes Castell anza informi ert? Wenn ja. Ober 
welche Details? Kam es zur Kontaktaufnahme der italienischen Justiz bzw. zu 
Einvernahmen? Wenn ja. von wem?" 

Nach Wissen der ÖMV AG gibt es bislang keine Ermittlungen der 
italieniSchen Justiz im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Castellanza und dem "Enimont-Verfahren". 

Zu Frage 11: 
"Wie lautete die Gesch~ftsgebarung des Melaminwerk~s in den vergangenen zwei 
Jahren? Wie hoch waren die jährlichen Verluste?" 

Wesentliche Daten aus den Jahresabschlüssen 1991 und 1992: 

·Bilanz: Anlagevermögen 
Vorräte 

Umsatz: 

Sonstiges Umlauf
vermögen (i .w. 
Forderungen) 
Aktiva 

E i gen mit te 1 
Sozial kapital 
Verbindlichkeiten 
(i nkl. sonsti ger 
Rückstellungen) 
Passiva 

Bilanzergebnisvor 
Sanierungsmaßnahmen: 

Sanierungsmaßnahmen . 
(Teilwertabschreibungen, 
PersonalabbaurOck
stellungen) 

Zu Frage 12: 

1992 1991 
in Mrd. Lire 

109,4 158,8 
8,9 11,9 

2JLA ~ 
138,7 194,0 

16.4 65.0 
11,7 11,9 

110.6 117,1 
138,7 194,0 

90.1 102.7 

-29,4 -:J5.1 

-49,1 

"Welche Informationen liegen dem Minister/der ÖMV/der Chemie Linz Ober die 
erhörende Umweltsituation in Castellanza. die hauptsächlich durch das Linzer 
Melaminwerk verursacht wird, vor?" • 

Diese Frage ist nicht verst~ndlich. zumal die Umweltsituation 
von Caste ll·anza in kei nem Zusammenhang·· mi t der Li nzer 
Melaminproduktion steht. 
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Zu Frage. 13: 
"Existieren Hinweise darOber. daß auch beim gegenstMndlichen Gesch~ft es so 
zu ungesetzlichen Vorgangsweisen (etwa SChmiergeldzahlungen) gekommen ist. 
wie sie nun von der italienischen Justiz Enimant insgesamt zulasten gelegt 
werden? Liegen Informationen Ober allfällige Ermittlungen der italieniSChen 
Justiz in dieser Richtung vor?" 

Es gibt keine Hinweise auf Schmiergeldzahlungen oder andere 
ungesetzliche Vorgangsweisen bei der Abwicklung des Erwerbs von 
Castellanza. Es gibt keine Informationen über diesbezügliche 
Ermittlungen der italienischen Justiz. 

Zu Frage 14: 
"Wie hoch war der konkrete Kaufpreis fOr das Melaminwerk Castellanza? Welche 
Bewertungsgrundlagen wurden vor der Abwickelung dieses Geschäftes 
festgel egt? Wel che konkrete WertOberprüfung wurde durch wel ehe Personen 
?,eitens der Chemie Linz Ges.m.b.H. durchgefOhrt? Bewahrheiteten sich diese 
UberprOfungen ynd Wertfeststellungen? Welche konkreten Fehler unterliefen 
bei diesen Uberprüfungen und Wertfeststellungen? Wurden konkrete 
UberprOfungen und Wertfeststell ungen vor Erwerb des Mel ami nvJerkes 
verabs~umt?" 

Der Kauf!,./ert für das Melaminwerk hat sich auf 1.7. Mrd. S 
belaufen, wovon 1/3 als Kaufpreis für den Erwerb der 
Gesellschaftsanteile bezahlt wurde und 2/3 als Bankschulden mit 
der Gesellschaft übernommen wurden. Darüberhinaus wurden 
weitere Verpflichtungen im Ausmaß von 0,2 Mrd. S im Rahmen der 
erworbenen Gesellschaft übernommen. Es wurden 

. Ertragswertberechnungen angestellt, die, ausgehend von den von 
Enimont genannten Ist-Daten, aufgrund entsprechender 
Planungsannahmen erfolgten. 

Da vom Verkäufer Enimont ein 
ausgeübt wurde (Hinweis 
umgehende Versteigerung des 

massiver Zeitdruck auf Chemie Linz 
auf anderweitigen Verkauf bzw. 
Melamingeschäftes Castellanza) und 

außerdem ein detaillierter Einblick in das Unternehmen nicht 
ermöglicht wurde, mußte Chemie Linz entsprechende Garantien i.m 
Vertrag einbauen, deren Verletzung sowie die Irreführung bei 
ei nze 1 nen Angaben nunmehr zum Schi edsgeri chtsprozeß geführt 
Ilaben. 

Das Zurückbleiben der tatsächlichen Erträge gegenÜber den 
zugrundegel egten Annahmen ist auf di e drasti sch veränderte 
Marktsituation seit Ende ·1990 (wie vorstehend angeführt) und' 
auf zum Teil unrichtige Ausgangsdaten für 1990 (die u.a. 
Gegenstand des Prozesses gegen EniChem sind) zurückzuführen. 
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